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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1998 Ausgegeben am 20. August 1998 Teil I

147. Bundesgesetz: Änderung des Luftfahrtgesetzes
(NR: GP XX RV 1209 AB 1335 S. 134. BR: AB 5762 S. 643.)

147. Bundesgesetz, mit dem das Luftfahrtgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 102/1997, wird wie folgt geändert:

1. Im § 62 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Wird im Rahmen einer Mitbenützungsbewilligung gemäß Abs. 1 lit. a für Zwecke der
Zivilluftfahrt ein Flughafen betrieben, so sind die §§ 63, 64, 66 und 74 bis 76 sinngemäß anzuwenden,
jedoch mit der Maßgabe, daß anstelle der zur Erteilung der Zivilflugplatz-Bewilligung zuständigen
Behörde der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Landesverteidigung tritt. Bewilligungen gemäß Abs. 1 lit. b bleiben davon unberührt.“

2. § 121a Abs. 1 lautet:

„(1) Die Austro Control GmbH und andere zur Wahrnehmung von Aufgaben auf dem Gebiet der
Flugsicherung ermächtigte natürliche oder juristische Personen haben die gemäß den Richtlinien des
Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften als verbindlich erklärten Normen der
Europäischen Organisation für Flugsicherung EUROCONTROL im Rahmen der Erfüllung ihrer Auf-
gaben anzuwenden.“

3. Im § 141 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Ein Flughafen, der im Rahmen einer Mitbenützungsbewilligung gemäß § 62 Abs. 1 lit. a für
Zwecke der Zivilluftfahrt betrieben wird, unterliegt der Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft
und Verkehr. Die Aufsicht kann daneben auch vom Bundesminister für Landesverteidigung ausgeübt
werden, soweit dies für die Wahrung militärischer Interessen erforderlich ist.“
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